
TREX  L’expert fiduciaire 4/2015 251

aus- und weiterbildung_formation

➜ TREXpert Hätten Sies gewusst?

➜ Ihr Weiterbildungsinstitut: 
STS Schweizerische Treuhänder Schule AG 
Josefstrasse 53, 8005 Zürich, Telefon 043 333 36 66 
Fax 043 333 36 67, info@sts.edu, www.sts.edu

Aufgabe 1
Ein Revisionsunternehmen hat eine Zulassung als Revisionsexperte. 
Dieses Revisionsunternehmen führt sowohl eingeschränkte als auch 
ordentliche Revisionen durch. Darf auch eine Person ordentliche Revi
sionen leiten, die über eine Zulassung als Revisor verfügt? Begründen 
Sie Ihre Antwort kurz.

Lösung
Nicht möglich. Bei ordentlichen Revisionen müssen die leitenden Revi
soren oder Revisorinnen zwingend über eine Zulassung als Revisions
experte/in verfügen.

Aufgabe 2
Das Revisionsaufsichtsgesetz sieht verschiedene Meldepflichten für 
zugelassene Personen vor. Nennen Sie zwei Meldepflichten für zuge
lassene Personen und jeweils ein Beispiel dazu.

Lösung
1. Meldepflicht bei Änderungen eingetragener Tatsachen (Art. 15 RAG).

Beispiele: Adresse, Telefon, EMail, Name Revisionsunternehmen.
2.  Unverzügliche Meldepflicht von Tatsachen, die für die Beurteilung 

der Zulassungsvoraussetzungen von Belang sind (Art. 13 Abs. 1 RAV).
Beispiele: Urteile, Vergleiche, Verlustscheine, weitere Verfahren

3.  Zusätzliche Meldepflicht für staatlich beaufsichtige Revisionsunter
nehmen (Art. 14 RAG).
Beispiele: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
oder der Geschäftsführung, a.o. Wechsel von leitenden Revisoren, 
vorzeitige Auflösung oder Verzicht auf die Verlängerung eines Revi
sionsauftrags, unter Angabe der Gründe.

Aufgabe 3
Nennen Sie drei verschiedene Parteien, welche die Revisionsstelle  
einklagen können.

Lösung
1. Gesellschaft
2. Aktionär
3. Gesellschaftsgläubiger

Aufgabe 4
Nennen Sie drei übliche Risiken im Bereich des Eigenkapitals aus Sicht 
der Revisionsstelle.

Lösung
1.  Falsche Fortschreibung (Verbuchung erfolgt nicht gemäss GV 

Protokoll)
2. Nicht gesetzeskonforme Reservenzuweisung
3. Falsche Verbuchung der eigenen Aktien
4.  Falsche Offenlegung (keine separate Verbuchung der Kapital

einlage reserven)
5.  Bestehender Kapitalverlust oder Überschuldung im Sinne von 

Art. 725 OR
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